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XlV. Gesetzgdmr;3s;;-::riode , 
DER BUNDESMINISTER 

FURWISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

Zl.10.001!11-Parl/76 Wien, am 14. Mai 1976.· 

An die 

Parlamentsdirektion 

Parlament 
1017 ~,;. I E N 

261IAB 

'i916 .,05'"' 1 7 
zU 229JJ 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 229/J-NR/1976, 

betreffend Praxis des Bundesministeriums hei Berufung von 

Hochschullehrern, die die Abgeordneten Dr. BUSEK, Dr. BLBNK 

und Genossen an mich richteten, beehre ich mich wie folgt 

zu beantworten: 

Die in der Begründung der Anfrage enthaltenen Angaben beziehen 

sich auf einen Artikel von Professor Adam VJANDRUSZKA in der 

österreichischen Hochschulzeitung vom 1. März 1976. 

Es ist sowohl dem Bundesministerium für Wissenschaft und 

Forschung als auch mir persönlich nicht bekannt, auf T,lelchen 

Informationen die angeführten Angaben beruhen und auf ~'lelche 

angeblichen Berufungsverfahren sie sich beziehen sollen. 

Entschieden zurückz~lweisen ist aber die in der Begründung 

der Anfrage enthaltene Behauptung einer nwillkürlichen 

Handhabung der ministeriellen Befugpisse im Rahmen von 

Berufungsverfahren". Für diese Aussage fehlt sowohl je~e 

Grundlage, als auch jegliche Begründung. Jede "Handhabuns 

der ministeriel.len Befugnisse" erfolgt im Rahmen der Gesetz.e 

und hat gesetzliche Deckung. 

Ebenso entschieden zurückzuc.oJeisen sind die in der Be9Ti.1ndung 

der Anfrage enthaltenen Eegründungeu 1 "\rl0naC!1 "demMinisterillE1 

oEfensichtlich nicht an einer möglichst schnellen Ourchfilhrun:j 

11 ... 
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der Berufungsverfahren und damit an einer raschen Besetzung 

der vakanten L~hrkanzelngelegen war". G~r&de die zielstrebige 

Verkürzung cer Dauer der Vakanzen so\..,ie der Zahl von Vakanzen 

von Lehrkanzeln bzw. Dienstpost~n für Universitäts(Hbchschul)~ 

professoren bC'i·Jeisen das Gegenteil. 

Berei ts in der Beant\<JOrtung der schriftlir.:;hen parlamentarischen 

Anfrage Nr. 332/J-!'1~/72, diB die Abgeordneten Dr. I.EI'I'NEP. 1 

Dr. ERHACORc'\ u'!'lc1 Genossen am 14. Närz '197'2 an mich richte-ten f 

konnte ich ausführlich die Bestrebungen um eine rasche 

Besetzung der Lehrkanzeln und die damals bereits 8ingetretenen 

Erfolge berichten. 

Ich hQ_be damals ausgeführt: 

"Aus der Erkenntnis, daß eine rasche l'Viederbesetzung 

vakanter Ordinariate im Interesse eines optimalen Lehr-, 

Studien'- und Forschungsbetriebes an unserE:r:. Hochschulen 

von großer Bedeutung ist, habe ich alles unternonunen, 

was einer raschen Niecerbesetzung bzi,vo möglichst kurzen 

Berufungsverhandlungen dienlich ist. 

So ist über meine A.nregung das administrative Verfahren 

auch dadurch verkürzt vlorden, daß im Rahmen eines 

monatlichen jour fixe die beteiligten Ressorts (Bundes­

kanzleramt, Bundesministerium für Finanzen und 

Bundesministeriurn fUr Wissenschaft und Forschung) mit 

den Berufungsangeb6ten befaßt und solchermaßen die 

Berufungsverfahren koordiniert und beschleunigt 
abgewickelt werden. 

Daß die BeDühungen zur Beschleunigung der Berufungs­

verfahren vc~ Erfolg begleitet sind - was übrigens 

a~ allen Hochschulen und auch seitens der Rektorenkonferenz 

"Po.nerkennunu qefunden hat - ceht allein schon aus einer J ~ _ 

Gegenüberstellung der Situation der vakanten Lehrkanzeln 

in den Jal:ren 1968/69 und 1971 hervor (ich konnte dies 

auch in Beantr,."ortung einer an mich gerichteten mündlichen 

parlamentarischen Anfrage des l1.bgeordneten zum' Nationalrat 
DDr. König feststellen): 

." 
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... Von den damals. als vakant gemelde:tenLehrkanzeln waren 

bei.mehrc.ls der Hälfte die Berufungsverhandlungen im . 

Gange,Qzw~ es erfolgte die Ernennung- durch den Bundes­

präsidenten bzw. stand der Dienstantritt in Kürze bevor. 

In allen anderen Fällen konnten mangels Vorliegens eines 

Besetzl.lnqsvorschlages seitens der zuständigen aka.demischen 

Behörde Be:rufungsverhandlungen nicht aufgenommen ir/erden. 

vlährend der Hochschulberich·t 1969 (vergl.. S 81 ff) fest­

stellt, daß "im Jahre 1960 13% der Lehrkanzeln eine Vakanz 

zu verzeichnen hatten, war iri den J&hren 1967 und 1968 

dieser Prozentsatz doppelt so hocl;." (also ca .26%) . 

Dem stand 1971 trotz anhaltender Lehrkanzelvermehrung 

nur eine Lehrkanzelvakanz von etwa 12% gegenüber, \Vobei -

wie schon oben angeführt - in mehr als der Hälfte der 

Fälleaerufungsverhandlungen ~eführt bzw. Ernennungen 

und Dienstantritte bevorstanden. Ein Ergebnis, das wohl 

so günstig wie nie zuvor war, wie ich feststellen konnte." 

Zu der weiteren Behauptung, daß es "not~endig erscheine, den 

gesamten Komplex der Berufungspolitik näher zu untersuchen" I 

so möchte ich '..,·onveg folgendes feststellen: Die Beantwortung 

der mir gestellten Fragen erforderte so umfassende und um­

fangreiche Erhebungen von Einzeldaten in den viele Hunderte 

umfassenden Personalakten und Geschäftsstücken des Bundes­

ministeriums für Wissenschaft und Forschung" sodaß es nur durch 

einen außerordentlichen Arbeitsaufwand der zuständigen Be~ 

diensteten des Bundesministeriums für ~Vissenschaft und 

Forschung möglich war, die gestell ten .~,nfragen a·uch tatsäch­

lich befriedigend zu beantworten. 

Und vorweg noch eine weitere Feststellung: 

Da Berufungsverhandlungen zu den Personala~gelegenheiten 

zählen und deshalb vertraulich zu behandeln sowie Persönlich­

teitsschutzrecb.1:e zu wahren sind, darf ich zur BeantYlortung der 

gegenständlichen parlamentarischen Anfra.ge auf einen schon 

anläßlich der Beant''lortl.lng der oben zitierten parlamentarischer; 

Anfrage angeführten j.\ufsatz des der ÖVP--Fraktion angehörenden 
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Abgeordneten zuw Nationalrat Univ.Prof. Dr. ERHACOR.l\ in den 

juristischen Blä·::tern im Jahre i 970 "Pariamentarische Anfrage 

und Am~sverschwiegenheit" (Juristische Blätter 1970, Seite 116 ff) 

hinweisen. 

Universitätsprofessor Dr. ER~\1ACORA wandte s.ch in diesem Auf­

satz gegen die Anfragebeantwortungspraxis des da.maligen Unter-

richtsministers: 

tI •••••• in diesen FragebeantvlOT."t1..lngen 'ilmrden Einzelheiten 

von Berufungsvorschlägen von Fakultäten österreichs mit 

der Nennung aller einschlägigen Na...'TIen und mit der Reihung 

der Persönlichkeiten in Berufungsvorschlägen, mit Hin­

v!eise~ auf Persönlichkeiten, die Berufungen angenommen 

oder abgelehnt haben, und besondere finanzielle Forderungen 

erhoben wurden US\., • kundgemacht. Dies .3.11essind gewiß 

interessante hochschulpolitische Probleme. Doch auf der 

anderen Seite berührt mit dieser Bekanntgabe an die 

Öffentlichkeit im Wege der Fragebeantwortung jede einzelne 

Angabe i n d i v i d u e I I eIn t e res sen , 

abgesehen davon jedenfalls auch F a k u 1 t ä t s - und 

Hoc h s c h u 1 i n t e res sen. Hier geht es 

vor allem U~ das Interesse von Personen, die vor Ver\<lal­

tungsbehörden z. T. Pa::::-teien sind oder waren., oder doch 

zumindest als ?"~teiligte angesprochen ·,_'>'erdenkönnen ••• 0 • 

• •• • Eine du=chaus pragmatische Lösung der Frage bestünde 

darin, da& der die An~rage beantwOrtende Bundes-~ 

minister seine lÜ1twcrt von vornherein :':0 gestaltet, daß· 

die fu"l.1tsverscbd_eqenhei-t hiebei ge'Vlahrt, ist .. · 

Es läge durchaus in der Technik der Beantwortung einer 

Anfrage, ~.rt,. 20 Abs.2 BVG zu berücksichtigen ...... 11 

Nicht zuletzt auch im Lichte dieser Ausführungen erlaube ich 

rnir,die mir in dec Anfrage gestellten Fragen zu beantworten. 

f 
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Die Zahl der Dienstposten für Universitäts (Hochschul-) professoren 

wurde seit 1970 beträchtlich vermehrt, lind zwar seit 1970 um 659. 

Von 1970 bis 1976 vmrden insgesarG.t (einschließlich der außer­

ordentlichen P:cofessoren) 499 neue Professo1:"sn-Dienstposten 

anU~iversitätell geschaffen; derzeit gibt es an den Universitäten 

1405 Dienstposten für Professoren. An den Kunsthochschulen 

wurden seit 1970160 Professoren-Dienstposten neu zugeteilt; 

derzeit gibt es an den Kunsthochschulen 301 Dienstposten für 

Professoren. 

Seit April +,·970 wurden insgesamt an Universitäts (Hochschul-) professoren 
.. 

ernannt: 

681 ordentliche und außerordentliche Professoren 

289 außerordentliche Professoren gemäß § 10 a BOG bzw. 
gemäß § 31 UOG 

190 Hebungen zu ordentlichen Professoren 

insgesamt 1160 

Wie der Hochschulbericht 1972 und der OEeD-Bericht 1975 dar­

!telleneist die Zahl der Vakanzen von Professoren-Dienstposten 

.?nwissenschaftl~chen Hochschulen, nunmehr einheitlich Universi­

täten, seit 1970 - trotz erheblichen Ansteiaens der Dienst-- - - "' -..;;.;;..;;....;;....--

posten - deutlich zurÜck~egangen. Gegenübe.r 1968, 'wO l}9ch 

.. 26 % der Lehrkan~yakant ,,:?areIl.Jsiehe Hochschulbericht 1969, 

S 81 ff, sind es derzeit nur mehr rund 10%. 

Auch angesichts Gü~ser sehr posi tiven Entv;ick]_u.~g der Anzahl 

an Vakanzen bei der Besetzung von Dienstposten für Universitäts 

(Hochschul-) preofessor:en darf ichdarauf hinv:eisen, daß es sich 

bei einem Berufungsverfahren um einen höch.s'.t komplexen Vorgang 

handelt, wobei die Gründe für eine Verzögerung der Besetzung 

der Dienstposten für Professoren verschiedenartig sein können. 

Die einzelnen Prozeduren des Berufungsverfahrens bergen so 

viele Möglichkeiten der Verzögerung in sich, daß ~s sehr oft 

trotz aller Bemühungen des Bundesministeri-ums für Wissenschaft 

und Forschung und <luch von mir persönlich nicht als unge-
.. . 

wöhnlich angesehen werden kann, ~enri dia !3esetzung eines 

Dienstpostenseines Universitätsprofessors längcr~Zeit auf 

sich~warten I~ßt. 

j. 

, 
.. : 

261/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 5 von 13

www.parlament.gv.at



- 6 -

Zur Verdeutlichung seien die Einzelschritte des Verfahrens 

aufgezählt: 

Zur ersten Phase gehören,ausgehend von der Zuteilung des 

Dienstpostens bzw. Eintretens der Vakanz des Dienstpostens, 

Ausschreibung, Einrechnung der Bewerbungen, Einholung von 

Gutachten durch die Universität bzw. Hochschule,Probevor­

träge, Erarbeitung einer Vorschlagsliste durch die Berufungs­

kommission, Beschlußfassung über die Vorschlägsliste in den 

zuständigen Gremien der Universität bZ'Vl. Hochschule g sowie 

Weiterleitung des Besetzungsvorschlages an das Bundesministerium 

für Wisser..schaft und Forschungbz\'l. an elen Bundesminister 0 

Mit der Abgabe des Besetzungsvorschlages ist - und dies führt 

Universitätsprofessor Dr. ERHACORA in einem Gutachten aus dem 

Jahre 1971 zur Frage der Wirkung von Ternavorschlägen aus -

das dem zuständigen, vorschlagenden Kollegium bzw. Kollegial­

organ der Universität zustehende Recht zur Abgabe eines Be­

setzungsvorschlages ausgeschöpft. Mit der Abgabe des Vorschlages 

fällt die Schlußfassung über den Vorschlag dem zuständigen 

Bundesminister zUo 

Den - nunmehr eintretenden - zweit.en A bschnit.t des Verfahrens 

bilden die Prüfung der Vorschlagsliste, gegebenenfalls Ein-

holung weiterer Guta.chten, gegebenenfalls P_bstirnmung mit 

Besetzungsvorschläge~ anderer Universitäten: mit dem schließlichen 

Ziel des Berufungsanschreibens an einen vorgeschlagenen Kandidaten. 

Dem Bundesminist.er obliegt sohinnach ge"l'dsscnhafter Prüfung 

des vorschlag'3s die Auswahl jenes Kandidaten, mit dem die 

Berllfungsverhandlung<:m aufgenommen werden sollen. Ich möchte 

bei dieser Gelegenheit nicht verschweigen, daß es sich hierbei 

um eine überaus schwierige und zeitaufwendi'ge Aufgabe handelt; 

denn jede einzelne Be~etz~ng eines Dienstpostens für einen 

Universitätsprofessü~ stellt sich nicht nur r,loß als eine 

Erledigung in Personalangelegenheiten dar, sondern trägt viel­

mehr den Charakter eines in mehrfacher !f ~,nsicht bedeutenden 

Vorganges. Mit der Besetzung eines solchen Dienstpostens wird 

-, 
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nicht nur eine Person zum Universitäts(Hochs~hul-}professor 

ernannt, und dies in der Regel für einen Zeitraum von mehreren 

Jahrzehnten; sondern es wirc vielmehr weiters auch noch über 

die bedeutende Funktion eines akademischen Lehrers, über jene 

Persönlichkeiten entschieden, die für den wissenschaftlich 

auszubildenden und heranzubildenden Nachv-lUchs, die Ausbildung 

für veranti.-lOrtungsvolle Berufe, verantwortlich sind, gleichzeitig 

aber auch über Wissenschaftsfragen, Forschungsrichtungen u.v.a.rn. 

entschieden. Diese "culpa in eligendo" , die einen Te~l der 

Ministerverantwortlichkeit darstellt, ist mit gewissenhafter 

Sorgfalt vorzunehmen, da es sich doch bei der Auswahl eines 

auf Lebenszeit zu bestellenden Universitätsprofessors um eine 

außerord·entlich wichtige im Interesse von Kissenschaft , 

Universität (Hochschule), Gesellschaft und Staat liegende 

Funktion handelt. 

Ich teile in dieser, die Ministerverantviortlichkei t betreffenden 

Frage die Heinung des Bundesrates der ÖVP, Universitätsprofessor 

Dr. Herbert SCHAHBECI<, der hiezu im Jahre 1970 in einer Schrift 

(SCHAHBECI<, Die r.linisterverantv,rortlichkei t, Juristische Studien­

gesellschaft,Karlsruhe, 1970) folgendes ausführt: 

fI 000 .. 0 •••• Die .Ministerverantwortlichkeit reduziert sich 

solcherart in diesem Fall zu einer culpaeligendo. D~e 

Gefahr einer unmerklichen Wandlung der faktischen Demokratie 

in eine Expertokratie zeigt, w ~ e wie h t i g e s 

für Per. s 0 n e n, w e 1 ehe M i n ist e r -

ver a n t W 0 r tun 9 übe r n 0 ~ m e n 

ist, sie h e i gen s t ä n d i g ein 

h _a ben I 

U·r t eil 

i n f ach 1 ich e run d 

Bin sie h t z u b i I den 

po 1 i t i sc h ~ r 

Gerade in der wichtigen JI..ufgabe der Auswahl von Universitäts­

professoren war es i.!':iIUer mein Streben, diesem Grundsatz gemäß 

zu hande.ln und zu entsprechen 0 

Es bedarf aber k~:_dner näheren Ausführung, daß ein " ••• sich 

eigenständiges Urteil in fachlicher undpc?lit'ischer Hinsicht 

zu b~lden ••••• " selbstverständlich einen Zeitfaktor und eine 

. i 
! 

·i , 
f 
; 
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Zeitspanne für die Beurteilung der vorgelegten Besetzungsvor­

schläge bedeutetb 

Für das weitere Verfahren, das zur Besetzung eines Dienstpostens 

für einen Universitäts (Hochschul-) professor führt, wären die 

Berufungsverhandlungen mit den zu berufenden Kandidaten anzu­

führen. Daß diese Verhandlungen unter Umständen umfangreich 

und langwierig sind, ist eine durch den Bundesminister bzw. 

dur~h das Bundesministerium nur sehr schwer zu beeinflussende 

Tatsache. 

Sehr häufig wurden unter anderem von Kandidaten .;.. insbesondere 

solchen, die aus dem Ausland zu berufen sind - parallel zu den 

Berufungsverhandlungen mit dem Bundesministerium für Wissen­

schaft und Forschung, Berufungsabwehrverhandlungen mit anderen 

Hochschulbehörden im Auslande- geführt, was mitunter auch dazu 

führen kann, daß Verhandlungen, die bereits erledigt erscheinen, 

neu aufzunehmen sind. Nach Einigung über die Berufungsbedingungen 

- sowohl über die persönlichen vorstellungen des Kandidaten, 

als auch hihsicht.lich der Personal- und Sachwünsche, unter denen 

der zu Berufende die Berufung anzunehmen bereit ist - werden 

Abschriften des Ernennungsaktes dem Bundesministerium für 

Finanzen und dem Bundeskanzleramt Übermittelt. 

Hindestens einmal im ~1onat findet regelmäßig eine Sitzung 

der -Vm:treter des hu:r..desmirlisteriums für Wissenschaft und 

Forschung i des Bunde3}'~anzleram-tes und des Bundesministeriums 

für Finanzen statt, in der das Einvernehmen-hinsichtlich der 

Einstufung in di.cvorgesehene Gehaltsstufe mit dem Bundes­

ministerium fül." ?'inanzen (nicht auf Grund einer gesetzliChen 

Bestimmung, aber auf Grund bisheriger Praxis) und dem Bundes­

kanzleramt (auf Grund des Bundesgesetzes über die Mitwirkung 

des Bundeskanzleramtes bei der Besetzung von Dienstposten 

im Bereich des Bundes, BGB1.Nr. 82/1963) hergestell,t vlird. 

piesere~~l~äßigeh ~i!zungen der drei beteiligten zentral stellen 

- im Sprachgebrc.uch zvlischen den drei Bundesministerien auch 

"Jour fixe" ger;...;"nnt - habe.p2ehr wesentlicb:_ dazu bei<iet;-agen, 

das Berufungsverfahren abzukürzen und die Dauer der Vakanzen 

zu verringern. 

! -
f 

I' , 

, 
. ;: 

i·· 
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Nach Einigung zwischen den beteiligten Zentralstelien des 

Bundes wird der zu Berufende vom Verhandlungsergebnis schriftlich 

verständigt und gebeten, nunmehr verbindlich die Berufung an­

zuner •. i1\en. Aber auch nach diesem Verfahrensschritt kann es 

noch erf6rderlich sein, zusätzliche Verhandlungen hinsichtlich 

'ileitergehender \'Jünsche des Kandidaten zu beraten. Nach Annahme 

des Berufungsangebotes durch den zu berufenden Kandidaten, 

d.h. nach Einlangen der Annahmeerklärung, wi!"d der Ernennungs­

akt. demMinisterrat zur Beschlußfassung vorgelegt. Sodann kann 

er an den Herrn Bundespräsidenten zur Ernennung weitergeleitet 

werden. 

f'ühren die Verhandlungen mit dem ersten Verhandlungspartner nicht 

zur Besetzung des Dienstpostens, so sind mit einern anderen im 

Vorschlag der Universität (Hochschule) genannten Kandidaten 

neue Verhandlungen aufzunehmen. Konnte mit keinem der vorge­

schlagenen Kandidaten der Dienstposten besetzt werden, so 

vJird vorn Bundesministerium für ~Vissenschaft und Forschung ein 

neuer Besetzungsvorschlag angefordert. Aus diesen Tatsachen 

läßt sich de!" z'Vlangsläuf ig notwendige Zeitfaktor. erkennen. 

Es werden bei Besetzungsvorschlägen auch'Persönlichkeiten 

in Vorschlag gebracht, deren Gewinnung auf Grund ihres wissen­

schaftli.chen Ranges sehr wünschenswert erscheint, bei denen 

jedoch die Aussicht gering ist I daß sie einem Ruf letztlich 

folgen werden. Oftmals spielen persönliche Grlindeeine nicht 

unwesentliche Rolle, daß einer Berufung letztlich keine 1"olge 

geleistet w.:i.rd, u.nd es soll auch vorkommen, daß eine Berufung 

aus dem Ausland letztlich nur dazu benützt vlird, um durch 

Berufungsabwehrverh~ndlung seine bisherige Position zu verbessern. 

,Im Falle lIiIo@.liII einer Berufung aus dem Ausland werden regelmäßig 

mit. der" jeweiligen Hochschulverwaltung .im Ausland Berufungs­

abwehrverhandlungen geführt, sodaß sowohl im Inland Berufungs­

verhandlungen, als auch ün Ausland' Berufung sabwehrverhand lungen 

geführt werden. Die daraus resultierenden Verzögerungen sind 

nicht unbeträchtlicho 

I, 

!, 

i 
I ~ 
,. 
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Schließlich ist aber zu beachten, daß alle in der Anfrage­

beantwortung zitierten Zeiträume in Tagen, einschließlich 

aller ~l1ochenende .. Samstag, Sonntag - und Feiertage, ange-
-~-----.-.;..--- >_ ••• _._----------

geben sind. 

Im einzelnen werden die Fragen .. vie folgt beant,\o,;ortet: 

ad 1 

Seit dem Amtsantritt der gegenwärtigen Bundesregierung am 

21. April 1970 wurden bis zum 14. Mai 1976 hinsichtlich 666 

Vakanzen bzw. Neuerrichtunqen Berufungsverhandlungen für die 

Besetzung von Lehrkanzeln bzw. Dienstposten für Universitäts 

(Hochschul-)professoren an Universitäten und Kunsthochschulen 

geführt. In 81 Fällen habe ich anhängige Berufungsverfahren 

aus den vorhergehenden Regierungsperioden übernommen. Insgesamt 

konnten in dem genannten Zeitraum 681 Berufungsverfahren abge­

schlossen warden. 

ad 2 -
Gemäß § 10 Abs. 3 Hochschul-Organisationsgesetz wie auch gemäß 

§ 28 Abs. 1 Universi täts-Organisationsgesetz ist. ein Vorschlag 

für die Besetzung einer Lehrkanzel bzw. Dienstposten eines 

ordentlichen Universitätsprofessors zu erstellen, wobei dieser 

Vorschlag wenigstens drei Namen zu enthalten hat. Ausnahmen vom 

'l'ernavorschlag warerr .. sowohl nach HOG sowie nunmehr nach dem 

UQG im einzelnen zu-begründen. 

Sowohl das HOG als auch das UOG kennen den Begriff der "Reihung" 

nicht. Alle: i~ Berufungsvorschlag enthaltenen Kandidaten 

sind im Hinblic;<: auf ihre Berufbarkei t als .9".leichwe~tig anzu-. 

sehen. Nur da~ Kunsthochschul-Organisationsgesetz kennt den 

Begriff einer Reihenfolge. 

.·b -Jl. 

-. 
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Es gibt daher 2l1Ch keinen "Erstgereihte:....,.". Das Gesetz kennt 

kein Gewohnheitsrecht oder einen "Usus". 

Unter Bedachtnahme darauf kann die Frage zusätzlich wie folgt 

ergänzt werden: 

In den 579 Fällen, in denen von den Uni versi t.äten(wissenschaft­

lichen Hochschulen) seit 1970 Besetzung3vorschläge hinsichtlich 

Vakanzen und Neu2?:riclltungen vorgelegtvlUrden, habe ich in 

52 Fällen nicht mit den von dem den Vocschlag erstellenden 

Professorenkol.legiul'll bzw. Kollegial?1.t'bal~Z"ster Stelle genannten 
I 

Kandidaten Berufungsverhandlungen aufnerL.'U.en lassen, das sind 

9 % der Besetzungsvorschläge. In der ~ntszeit von Herrn 

Bundesminister Dr. DRIM!>1EL lag dieser Prozentsatz bei 1"1 % 0 

Keine 

ad 4 und 5 

Die durchschnittliche Dauer des Zeitraumes zwischen dem Einlangen 

des Vorschlages der Universitäten (Hochschulen) im Bundes­

ministerium für Wissenschaft und Forschung (Datum des Eingangs­

stempeIs) und der Aufnahme der Berufungsverhandlungen 

(Approbation des Berufungsanschreibens) beträgt 64 Tage ein­

schließlich aller Wochenende und Feiertage, sohinalso etwa 

2 Monateo 

Im internationalen Vergleich kann diese Zeitspanne vom Ein­

langen des Besetzungsvorschlages bis zur Aufnahme der Berufungs­

verhandlungen als kurz bezeichnet werden, wie von ausländischen 

Unterrichts- bzwo Kultusministern, z.B. bei den Kult.1.1sministerien 

der Länder der Bundesrepublik Deutschland, versichert wird. 

Von den seit 1 '370 eingelang.ten 722 Bese~·.zullgsvorschlägen haben 

in 53 Fällen, das sind 7 % aller bearbeiteten Fälle, die vorbe-

rei tend.cn Arbeiten zur Aufnahme der Berufungsverhandlungen ·mi teineln 

. .. 
'.j 
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Kandidaten mehr a15 180 Tage (6 Monate} , und in 13 Fällen, . 

das sind 2% aller bearbeiteten Fälle, mehr als 1 Jahr in 

Anspruch genommen. 

ad 6 

Von den 600 unter meiner Amtszeit eingeleiteten und abgeschlossenen 

Berufungsverfahren dauerten 118 Berufungsverhandlungen länge~ 

als ein Jahr. Insgesamt wurden mit 1022 Kandidaten Verhandlungen 

geführt. 

ad 7 

Es wurden seit 1970 20 und seit 1971 18 ordentliche und 

außerordentliche Profus:>oren an eine ausländische Uni versi tät 

(Hochschule) berufen. 

ad 8 

Es wurden seit 1970 208 und seit 1971 187 Wissenschafter 

aus dem Ausland an eine inländische Universität bzw. Hochschule 

berufen. Davon waren seit 1970 77 und seit 1971 71 soge­

nannte 11 Rückberufungenll, d.h. im Ausland tätige österreichische 

Wissenschafter, die berufen wurden. Seit 1970 waren es 

110 Professoren. 

ad 9 

Dem Gesetz gemäß. 

ad 10 

Im Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung sind 

derzei t 107 Berufungsverfahren anh ölngig. 

.. ~ 
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ad 11 und 12 

Mit Stichtag vom 14. Mai 1976 sind bei sieDen von den Univer .... 

·sitäten (Hochschulen) vorgelegten Besetzungsvorschlägen die 

Berufungsverhandlungen noch nicht aufgenorr.men, wobei zwei 

Berufungsvorschläge noch im Jahre 1975, alle übrigen im J~hre 

1976 - die letzten dr'2i am 29~ .l\pril 1976 - im Bundesmini­

sterium für ~'lissenschaft und Forschung eing01angt sind. 

... 
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